
 

 

 

Hildesheim, den 31.01.2023 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium und liebe Mitarbeitende, liebe Eltern! 

 

Die neuen Regelungen des Landes Niedersachsen zur Corona-Schutz-Verordnung, die für Schulen 
gelten, werden zu großen Teilen aufgehoben. 

 

Das betrifft insbesondere das Verhalten im Krankheitsfall: 

Ab dem 01.02.2023 besteht im Falle einer Covid-19-Erkrankung keine Pflicht zur Isolation mehr. Alle 
Quarantäne-Regeln sind damit aufgehoben. Demzufolge besteht ab diesem Termin keine Meldepflicht 
mehr. Die Coronafallzahlen werden diese Woche letztmalig der Behörde gemeldet, eine 
Benachrichtigung der Schule ist nicht mehr notwendig. 

Wir bitten trotzdem, diese Regelungen umsichtig und mit Rücksicht auf andere zu verstehen und 
Ansteckungen nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Das Land stellt uns bis zu den Osterferien noch Testkits zur Verfügung, eine weitere Belieferung ist nicht 
vorgesehen. In diesen Tagen müssen die Schulen den Bedarf abwägen und haben letztmalig die 
Möglichkeit zur Bestellung. Da an unserer Schule die Testbereitschaft merklich abgenommen hat, 
werden wir die Bestellung eher „zurückhaltend“ vornehmen. 

Weiterhin bitten wir um Rücksichtnahme und appellieren an den eigenen Schutz. Die Klassen und 
Lehrkräfte bitten wir um regelmäßiges Lüften (im Rhythmus der 20-5-20-Regel) in allen Unterrichts- und 
Fachräumen. 

Ich danke allen – der gesamten Schulgemeinschaft – für diese lange Zeit des Durchhaltens, für jede 
gegenseitige Rücksichtnahme, für jedes persönliche Zurückstecken und Einhalten von Verhaltensregeln.  

 

 

Bleibt/ bleiben Sie gesund! 

Herzlicher Gruß 

 

R. Wallis, StD‘ 
Stellv. SL 

 


